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Hinweis: 
Die öffentlichen Zustellungen werden nach ca. 2 Monaten aus dem elektronischen  
Archiv gelöscht. 
 
Alle öffentlichen Bekanntmachungen finden sie kostenlos im Internet unter: 
www.wuppertal.de/bekanntmachungen. 

 

http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen


Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 

Erneute öffentliche Auslegung von Bauleitplänen vom 08.07.-02.08.2019 (einschließlich) 
 
Bebauungsplan 1207 - Westring - 
 
Der Bebauungsplan 1207 – Westring - wurde im Zeitraum vom 22.02.-24.03.2017 (einschließlich) 
offengelegt. Aufgrund von Änderungen wird der Entwurf des Bebauungsplanes erneut offengelegt. 
 

 
 
 
Planungsziel:  
Sicherung von Gewerbeflächen und Steuerung des Einzelhandels. 
 
Das Bebauungsplanverfahren wird im Normalverfahren durchgeführt. Das FNP-
Änderungsverfahren 113 wird parallel zum Bebauungsplanverfahren 1207 – Westring – 
durchgeführt.  
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Folgende Umweltinformationen sind verfügbar: 

Für den Bebauungsplan 1207 – Westring - wurde ein Umweltbericht erstellt. Dieser enthält 
Ausführungen zu den Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere und Pflanzen, Boden / 
Bodenbelastungen, Wasser, Klima/ Luft, Landschaftsbild, Mensch und Gesundheit, Kultur- und 
Sachgüter sowie zu den Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern. 

Zu einigen Schutzgütern liegen außerdem folgende umweltbezogene Informationen und wesentliche 

umweltbezogene Stellungnahmen vor: 

Schutzgut / sonstige 
Umweltbelange 

Art der Information / Urheber Thematischer Bezug 

Pflanzen und Tiere Stellungnahme Landesbetrieb Wald 
und Holz, Januar 2017  

Hinweis zur Waldeigenschaft 

 

 Stadt Wuppertal, Untere 
Naturschutzbehörde, Dezember 
2016 

 

Artenschutzprüfung Stufe I 

Sommer- und Winterquartiere 
von Fledermäusen sowie 
Brutstätten insbesondere von 
Greifvögeln, Spechten und 
Waldlaubsängern konnten 
nicht ausgeschlossen werden. 

 D. Liebert, Büro für 
Freiraumplanung, Alsdorf, 
Bebauungsplan Nr. 1207 
„Westring“, Artenschutzrechtliche 
Prüfung Stufe II, August 2017 

 

Artenschutzprüfung Stufe II 

Hinweise auf einen Horst 
eines Mäusebussards, 
jagende Zwergfledermäuse 
und Höhlenbäume 

Boden/ Bodenbelastungen Stadt Wuppertal, Untere 
Bodenschutzbehörde, März 2017 

Hinweis auf eine 

Aufschüttung mit nur 

geringem Schadstoffgehalt 

Wasser Stadt Wuppertal, Untere 
Wasserbehörde, Juni 2014 

Keine Gewässer, 
Wasserschutzzonen oder 
Überschwemmungsgebiete im 
Plangebiet vorhanden  

Klima/ Luft Keine zusätzlichen Stellungnahmen / Informationen  

Mensch und Bevölkerung Stadt Wuppertal, Untere 
Immissionsschutzbehörde, 
Dezember 2016 

Vorschlag für textliche 

Festsetzungen zur Gliederung 

des Gewerbegebietes, um die 

Immissionskonflikt zwischen 

gewerblichen und 

benachbarten empfindlichen 

Nutzungen zu vermindern 

 Stadt Wuppertal, Ressort Straßen 
und Verkehr, Januar 2017 

Ermittlung der 

Verkehrslärmimmissionen, die 

auf das Plangebiet einwirken 

Landschaft Keine zusätzlichen Stellungnahmen / Informationen  

Kultur- und Sachgüter Keine zusätzlichen Stellungnahmen / Informationen  
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Hinweise:  
 
Das Bebauungsplanverfahren wird gemäß § 245c BauGB nach den vor dem 13. Mai 2017 
geltenden Rechtsvorschriften weiter geführt. Aufgrund Änderungen der textlichen Festsetzungen 
des Bebauungsplanentwurfes und der zwischenzeitlich vorliegendenden Ergebnisse der 
Artenschutzprüfung Stufe II wird eine erneute Offenlage gemäß § 4a Abs. 3 BauGB durchgeführt. 
 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 2 
BauGB wird zeitgleich durchgeführt. 
 
Die Auslegung des Planentwurfs findet in dem Zeitraum 08.07.-02.08.2019 (einschließlich) durch 
das Ressort Bauen und Wohnen im Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 
Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang Große Flurstraße), Ebene 0, im Flur neben Raum C - 078 
während der Dienststunden, und zwar montags bis donnerstags von 09:00 bis 15:00 Uhr und 
freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr (Feiertage ausgenommen) statt. 
 
Die diesem Bauleitplanverfahren zugrunde gelegte(n) DIN-Norm(en) sowie die Umwelt-
informationen kann/können abweichend vom Planentwurf und der Begründung im Rathaus 
Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang Große 
Flurstraße), Ebene 2, in Raum C - 227 während der Dienststunden, und zwar montags bis 
donnerstags von 09:00 bis 15:00 Uhr und freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr (Feiertage 
ausgenommen) eingesehen werden. 
 
Stellungnahmen zu diesem Bauleitplanverfahren können während der Zeit der öffentlichen 
Auslegung  vom 08.07.-02.08.2019 (einschließlich) schriftlich oder mündlich im Ressort Bauen und 
Wohnen, Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau – 
Eingang Große Flurstraße), Ebene 2, Raum C - 227, vorgebracht werden. Nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben. Des Weiteren ist ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) (Normen-kontrollverfahren) unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht 
werden, die während der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, 
aber hätten geltend gemacht werden können. 
 

                            ------------------------------------ 

 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
 
 
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet unter: 
http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
Wuppertal, den 07.06.2019 
 
gez. 
Andreas Mucke 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 

Erneute öffentliche Auslegung von Bauleitplänen vom 08.07.-02.08.2019 (einschließlich) 
 
113. Änderung des Flächennutzungsplanes - Westring - 
 
Die 113. Änderung des Flächennutzungsplanes – Westring - wurde im Zeitraum vom 22.02.-
24.03.2017 (einschließlich) offengelegt. Aufgrund von Änderungen wird der Entwurf der 
Flächennutzungsplanänderung erneut offengelegt. 
 

 
 
 
Planungsziel:  
Umwandlung der brachgefallenen Versorgungsfläche der Wuppertaler Stadtwerke und einer 
Waldfläche am Westring in Gewerbefläche. 
 
Das FNP-Änderungsverfahren wird parallel zum Bebauungsplanverfahren 1207 - Westring - 
durchgeführt.  
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Folgende Umweltinformationen sind verfügbar: 

Für die 113. Änderung des Flächennutzungsplanes – Westring - wurde ein Umweltbericht erstellt. 
Dieser enthält Ausführungen zu den Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere und Pflanzen, Boden / 
Bodenbelastungen, Wasser, Klima/ Luft, Landschaftsbild, Mensch und Gesundheit, Kultur- und 
Sachgüter sowie zu den Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern. 

Zu einigen Schutzgütern liegen außerdem folgende umweltbezogene Informationen und wesentliche 

umweltbezogene Stellungnahmen vor: 

Schutzgut / sonstige 
Umweltbelange 

Art der Information / Urheber Thematischer Bezug 

Pflanzen und Tiere Stellungnahme Landesbetrieb Wald 
und Holz, Januar 2017  

Hinweis zur Waldeigenschaft 

 

 Stadt Wuppertal, Untere 
Naturschutzbehörde, Dezember 
2016 

 

Artenschutzprüfung Stufe I 

Sommer- und Winterquartiere 
von Fledermäusen sowie 
Brutstätten insbesondere von 
Greifvögeln, Spechten und 
Waldlaubsängern konnten 
nicht ausgeschlossen werden. 

 D. Liebert, Büro für 
Freiraumplanung, Alsdorf, 
Bebauungsplan Nr. 1207 
„Westring“, Artenschutzrechtliche 
Prüfung Stufe II, August 2017 

 

Artenschutzprüfung Stufe II 

Hinweise auf einen Horst 
eines Mäusebussards, 
jagende Zwergfledermäuse 
und Höhlenbäume 

Boden / Bodenbelastungen Stadt Wuppertal, Untere 
Bodenschutzbehörde, März 2017 

Keine Hinweise auf 

Bodenbelastungen im 

Geltungsbereich 

Wasser Stadt Wuppertal, Untere 
Wasserbehörde, Juni 2014 

Keine Gewässer, 
Wasserschutzzonen oder 
Überschwemmungsgebiete im 
Plangebiet vorhanden  

Klima/ Luft Keine zusätzlichen Stellungnahmen / Informationen  

Mensch und Bevölkerung Stadt Wuppertal, Untere 
Immissionsschutzbehörde, 
Dezember 2016 

Vorschlag für textliche 

Festsetzungen zur Gliederung 

des Gewerbegebietes, um die 

Immissionskonflikt zwischen 

gewerblichen und 

benachbarten empfindlichen 

Nutzungen zu vermindern 

 Stadt Wuppertal, Ressort Straßen 
und Verkehr, Januar 2017 

Ermittlung der 

Verkehrslärmimmissionen, die 

auf das Plangebiet einwirken 

Landschaft Keine zusätzlichen Stellungnahmen / Informationen  

Kultur- und Sachgüter Keine zusätzlichen Stellungnahmen / Informationen  
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Hinweise:  
 
Das FNP-Änderungsverfahren wird gemäß § 245c BauGB nach den vor dem 13. Mai 2017 
geltenden Rechtsvorschriften weiter geführt. Aufgrund der zwischenzeitlich vorliegenden 
Ergebnisse der Artenschutzprüfung Stufe II wird eine erneute Offenlage gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
durchgeführt. 
 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 2 
BauGB wird zeitgleich durchgeführt. 
 
Die Auslegung des Planentwurfs findet in dem Zeitraum 08.07.-02.08.2019 (einschließlich) durch 
das Ressort Bauen und Wohnen im Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 
Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang Große Flurstraße), Ebene 0, im Flur neben Raum C - 078 
während der Dienststunden, und zwar montags bis donnerstags von 09:00 bis 15:00 Uhr und 
freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr (Feiertage ausgenommen) statt. 
 
Die diesem Bauleitplanverfahren zugrunde gelegte(n) DIN-Norm(en) sowie die Umwelt-
informationen kann/können abweichend vom Planentwurf und der Begründung im Rathaus 
Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang Große 
Flurstraße), Ebene 2, in Raum C - 227 während der Dienststunden, und zwar montags bis 
donnerstags von 09:00 bis 15:00 Uhr und freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr (Feiertage 
ausgenommen) eingesehen werden. 
 
Stellungnahmen zu diesem Bauleitplanverfahren können während der Zeit der öffentlichen 
Auslegung  vom 08.07.-02.08.2019 (einschließlich) schriftlich oder mündlich im Ressort Bauen und 
Wohnen, Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau – 
Eingang Große Flurstraße), Ebene 2, Raum C - 227, vorgebracht werden. Nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben. Des Weiteren ist ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) (Normen-kontrollverfahren) unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht 
werden, die während der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, 
aber hätten geltend gemacht werden können. 
 

                            ------------------------------------ 

 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
 
 
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet unter: 
http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
Wuppertal, den 07.06.2019 
 
gez. 
Andreas Mucke 
Oberbürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 
Widerspruchsrecht gegen Melderegisterauskünfte 
 
Das Einwohnermeldeamt darf 

1. Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammen-
hang mit Wahlen und Abstimmung auf staatlicher und kommunaler Ebene in den 
sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten Auskunft aus dem Mel-
deregister über Vor- und Familiennamen, Doktorgrade und derzeitige Anschriften von 
Wahlberechtigten erteilen (§ 50 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes – BMG), 

2. Mandatsträgern, Presse oder Rundfunk bei Alters-oder Ehejubiläen von Einwohnern 
Auskunft aus dem Melderegister über Vor- und Familiennamen, Doktorgrade, An-
schriften und Datum und Art des Jubiläums erteilen (§ 50 Abs. 2 BMG) 

3. Adressbuchverlagen über alle volljährigen Einwohner Auskunft aus dem Melderegis-
ter über Vor-und Familiennamen, Doktorgrade und derzeitige Anschriften erteilen (§ 
50 Abs. 3 BMG)  

4. soweit Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft Familienangehö-
rige haben, die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgemein-
schaft angehören von diesen Familienangehörigen Vor-und Familiennamen, Ge-
burtsdatum und Geburtsort, Geschlecht, Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen 
Religionsgemeinschaft, derzeitige Anschriften, Auskunftssperren nach § 51 BMG und 
Sterbedatum übermitteln.(§ 42 Abs. 3 BMG) 

 
Die Betroffenen haben jedoch das Recht, der Weitergabe ihrer Daten zu widerspre-
chen (§§ 42 Abs. 3, 50 Abs. 5 BMG) 
Auf dieses Widerspruchsrecht wird hiermit hingewiesen. 
 
Der Widerspruch, der sich einzeln oder insgesamt gegen die Auskunftserteilung richten 
kann, ist schriftlich bei der Stadt Wuppertal, Bürgeramt, 003.1, 42269 Wuppertal, einzulegen. 
Er kann auch persönlich im Verwaltungsgebäude Steinweg 20, Wuppertal-Barmen, Erdge-
schoss oder in den Bürgerbüros abgegeben oder zur Niederschrift erklärt werden.  
Bereits früher beim Einwohnermeldeamt Wuppertal eingelegte Widersprüche behalten ihre 
Gültigkeit; sie bleiben bei Umzügen innerhalb Wuppertals erhalten. 
 
 
Wuppertal, den 05.06.19     Der Oberbürgermeister 
        Einwohnermeldeamt 
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Geschäfts-Nr.:

NÄ-5320-1
Bitte bei allen Schreiben

angeben:

g
Amtsgericht Wuppertal

Bekanntmachung

aus hat am 13.11.2018 beantragt, für das bisher nicht gebuchte, in der Gemarkung
Nächstebreck liegende Grundstück

Flur 418 Flurstück 49

das Grundbuch anzulegen und den Antragsteller als Eigentümer einzutragen.

Dem Antrag wird entsprochen, wenn nicht Einwendungen Berechtigter innerhalb
einer Frist von einem Monat - vom Tage der Veröffentlichung an gerechnet - beim
Amtsgericht Wuppertal, Eiland 2, 42103 Wuppertal, angemeldet und glaubhaft ge-
macht werden. Anderenfalls kann Ihr Recht bei der Anlegung nicht berücksichtigt
werden.

Wuppertal, 03.06.2019
Amtsgericht

Becker

Rechtspfleg n

Ausgefe}t3g't

Ifü "<
JUsHY0föhföt5.@?y

als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
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Aufgebote und Kraftloserklärungen von Sparkassenbüchern 
 
Einleitung von Aufgebotsverfahren und Kraftloserklärungen über in Verlust geratene 
Sparkassenbücher  
 
1. Aufgebote 
 
Aufgebote vom Sparkassenbuch 
 
 
Nr. 4010796565 
Nr. 3425295288 
Nr. 4230177810 
Nr. 3421223946 
 
 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage des 
Sparkassenbuches binnen drei Monaten anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für 
kraftlos erklärt wird. Die dreimonatige Frist zur Anmeldung der Rechte beginnt mit dem Tag der 
Veröffentlichung im Kassenraum der Hauptstelle Wuppertal-Elberfeld. 
 
 
Wuppertal, den 13.06.2019 
 
STADTSPARKASSE WUPPERTAL 
              Der Vorstand 
 
 
 
 
2. Kraftloserklärungen 
 
Kraftloserklärungen vom Sparkassenbuch 
 
 
Nr. 3011544875 
Nr. 4010753863 
Nr. 3011997198 
Nr. 4010665869 
Nr. 4223763956 
Nr. 4212713665 
 

 
 
 
Wuppertal, den 13.06.2019 
 
STADTSPARKASSE WUPPERTAL 
     Der Vorstand 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Mariana Florea) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort Kinder, Jugend und Familie, Jugendamt, 208.4102, Zimmer: 405 
 Straße, PLZ und Ort 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Mariana Florea 
 Steinenfeld 6, 42107 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 21.05.2019, AZ 208.4102-819117 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 19.05.2019 
i. A. 
gez. 
H. Selker 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Frau Diana Kösters) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-389 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Frau Diana Kösters 
 Obere Lichtenplatzer Str 119,42287 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 25.04.2019, 002294493 SB 73 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 19.06.2019 
i. A.                                                                         
gez. 
Giorgino 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Maria Enskat) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Kinder, Jugend und Familie - Jugendamt, 208.4104, Zimmer: 405 
 Neumarktstr. 10, 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Maria Enskat 
 Marschallstr. 2, 42329 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 03.06.2019, 208.4104-818774 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 19.06.2019 
i. A. 
gez. 
Federmann 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Ahmet Yilmaz) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Straßenverkehrsamt Wuppertal, Zwangsstilllegungsmaßnahme, Zimmer: 110 
 Müngstener Str. 10, 42285 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Ahmet Yilmaz 
 Nordstr. 16, 42105 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 03.06.2019, 405.22-GB/W-SQ160 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 19.06.2019 
i. A. 
gez. 
Perlich 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Remzi Mamutovski) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort 302 Ordnungsamt 302.21-, Zimmer A-386 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Remzi Mamutovski 
 Anilinstraße 18,42115 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 13.05.2019, 470000280 SB 48 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 19.06.2019 
i. A.                                                                         
gez. 
Perlich 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Haji Telal Schechkheder) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal AöR, Leistungsgewährung, Zimmer: 208 
 Hans-Dietrich-Genscher-Platz 1 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Haji Telal Schechkheder 
 Hünefeldstr. 96 , 42285 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 03.06.2019, 3.246.5.46.58.4092.1 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge 
haben kann. 

 
Wuppertal, den 19.06.2019 
i. A. 
gez. 
Göpfrich 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Göhan  Mamudov) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Straßenverkehrsamt , 405.22, Zimmer: 128 – 130, 118 
 Müngstener Str. 10, 42285 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Göhan  Mamudov 
 Döringstr 2  , 42115 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 20.05.2019, 405.22-BA-316984 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 19.06.2019 
i. A. 
gez. 
Brunschoen 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Agushi,  Julieta) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal - AöR, 865.47, Zimmer: 115 
 Schwarzbach 105, 42277 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Agushi, Julieta 
 Deweerthstraße 116a, 42107 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 04.06.2019, 39148BG0559755 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder einer Frist, dessen Versäumnis Rechts-
nachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 19.06.2019 
i. A. 
gez. 
Bentler 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Rosen Pavlinov  Ignatov) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal Geschäftsstelle 6 , Leistungsabteilung, Zimmer: 214 
 Hans-Dietrich-Genscher-Platz 1, 42283 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Rosen Pavlinov Ignatov  
 Oberstr. 38, 42107 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 04.06.2019; Aktenzeichen 39148BG0604020 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge 
haben kann. 

 
Wuppertal, den 19.06.2019 
i. A. 
gez. 
Thiele 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Nedeljko Bukovac) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal AöR, Geschäftsstelle 6, Leistungsgewährung, Zimmer: 220 
 Hans-Dietrich-Genscher-Platz1, 42283 Wuppertal  
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Nedeljko Bukovac 
 Oberstr. 38, 42107 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 04.06.2019 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge 
haben kann. 

 
Wuppertal, den 19.06.2019 
i. A. 
gez. 
Gergen 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Salim  Nuyan) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Straßenverkehrsamt , 405.22, Zimmer: 128 – 130, 118 
 Müngstener Str. 10, 42285 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Salim  Nuyan 
 Oberstr. 36  , 42107 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 10.05.2019, 405.22-BA-176212 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 19.06.3019 
i. A. 
gez. 
Brunschoen 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Tanja Cirsten Challeoui) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal AöR, Geschäftsstelle 2, Leistungsgewährung, Zimmer: 434 
 Uellendahler Str. 70 - 72, 42107 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Tanja Cirsten Challeoui 
 Deweerthstr. 116, 42107 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 04.06.2019 39148BG0628631  
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 19.06.2019 
i. A. 
gez. 
Kerstin Weiss 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Juri Schurulia) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal AöR, Leistung und Recht, Rückforderung, Zimmer: 408 
 Neumarktstr. 40, 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Juri Schurulia c/o Diakonie Wuppertal 
 Oberstr. 36-38, 42107 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 05.06.19, 39148BG0704129 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 19.06.2019 
i. A. 
gez. 
Hönmann 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Andrew-Patrick  Wolters) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal, Rückforderung, Zimmer: 409 
 Neumarktstr. 40, 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Andrew-Patrick Wolters 
 Heinz-Klunckerstr. 3b, 42285 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 06.06.2019, 39148BG0526323 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 19.06.2019 
i. A. 
gez. 
Sachs 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Marcel Kölker) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal - AöR, JBC.46, Zimmer: 233 
 Hans-Dietrich-Genscher-Platz 1, 42283 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Markus Kölker 
 Oberstr. 38 Diakonie, 42107 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 20.05.2019, 39148BG0522501 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder einer Frist, dessen Versäumnis Rechts-
nachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 19.06.2019 
i. A. 
gez. 
Meyer 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Serap Özkalay) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal - AöR, JBC.46, Zimmer: 233 
 Hans-Dietrich-Genscher-Platz 1, 42283 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Serap Özkalay 
 Deweertstr. 116 Diakonie, 42107 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 14.05.2019, 39148BG0724545 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder einer Frist, dessen Versäumnis Rechts-
nachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 19.06.2019 
i. A. 
gez. 
Meyer 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Roberto Bruno) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-386 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Roberto Bruno 
 Lothringer Str 37,42107 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 04.06.2019, 003140595 SB 72 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 19.06.2019 
i. A.                                                                         
gez. 
Kastaun 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Salma Metaich) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal - AöR, 865.47, Zimmer:       
 Schwarzbach 105, 42277 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau  Salma Metaich 
 Deweerthstr. 116, 42107 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 11.06.2019, 39148BG0652712 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder einer Frist, dessen Versäumnis Rechts-
nachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 19.06.2019 
i. A. 
gez. 
Nulsch 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Elzbieta Wülfing) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Strassenverkehrsamt, 405.22, Zimmer: 117 
 Müngstener Str. 10, 42285 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Elzbieta Wülfing 
 Schönebecker Str. 4, 42283 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 09.05.19       405.22/2019-0268 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge 
haben kann. 

 
Wuppertal, den 19.06.2019 
i. A. 
gez. 
Klinkenberg 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Kevin Mohr) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Strassenverkehrsamt, 405.22, Zimmer: 117 
 Müngstener Str. 10, 42285 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Kevin Mohr 
 Ahrstr. 64, 53945 Blankenheim 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 02.05.19       405.22/2019-0252 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge 
haben kann. 

 
Wuppertal, den 19.06.2019 
i. A. 
gez. 
Klinkenberg 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Marcel Bieleit) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal, Fachbereich Recht und Refinanzierung, Rückforderung, Zimmer: 410 
 Neumarktstr. 40, 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Marcel Bieleit 
 Simonsstraße 42, 42117 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 11.06.2019, 39148BG0546145 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 19.06.2019 
i. A. 
gez. 
Benscheidt 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Adrian Krengel) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal AöR, Leistung und Recht, Rückforderung, Zimmer: 408 
 Neumarktstr. 40, 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Adrian Krengel 
 Oberstr. 38, 42107 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 12.06.19, 39148BG0666944 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 19.06.2019 
i. A. 
gez. 
Hönmann 

Der Stadtbote 
Nr. 12/2019

Seite 
23 von 36



Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Giuseppe Giangreco) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal - AöR, Leistung und Recht - Rückforderung, Zimmer: 405 
 Neumarkstr. 40 in 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Giuseppe Giangreco 
 Heckinghauser Str 58, 42289 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 12.06.2019 / 39148BG0512390 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 19.06.2019 
i. A. 
gez. 
Rup 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Antje Beck) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal - AöR, Leistung und Recht - Rückforderung, Zimmer: 405 
 Neumarkstr. 40 in 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Antje Beck 
 Rödiger Str. 118, 42283 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 12.06.2019 / 39148BG0663785 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 19.06.2019 
i. A. 
gez. 
Rup 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Savas Celik) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal AöR, Leistungsgewährung, Zimmer: 217 
 Hans-Dietrich-Genscher-Platz 1, 42283 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Savas Celik 
 Eschenstr. 137, 42283 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 12.06.2019, 39148BG0719974 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge 
haben kann. 

 
Wuppertal, den 19.06.2019 
i. A. 
gez. 
Miloloza 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Bujor Buruiana) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort 302 Ordnungsamt 302.21-, Zimmer A-390 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Bujor Buruiana 
 Friedrich-Ebert-Str. 168 a,42117 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 04.06.2019, 370011164 SB 7 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 19.06.2019 
i. A.                                                                         
gez. 
Ball 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Björn Wolfgang Tappert) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal - AöR, JBC.46, Zimmer: 233 
 Hans-Dietrich-Genscher-Platz 1, 42283 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Björn Wolfgang Tappert 
 Heckersklef 4, 42369 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 12.06.2019, 39148BG0638617 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder einer Frist, dessen Versäumnis Rechts-
nachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 19.06.2019 
i. A. 
gez. 
Meyer 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Vladimir Kilchevskiy) 
 

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort Finanzen,  403.22 , Zimmer: 234 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr  Vladimir Kilchevskiy 
 Rübenstr. 14, 42289 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 07.06.2019,  403.22 69002905 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 19.06.2019 
i. A. 
gez. 
Jurek 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn  Gheorghe  Negru) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal, Rückforderung, Zimmer: 411 
 Neumarktstr. 40, 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Gheorghe Negru 
 Oberstr. 38, 42103 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 13.06.2019, JBC.24 39148BG0637210 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 19.06.2019 
i. A. 
gez. 
Förstmann 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Nazmi Mehmed) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-385 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Nazmi Mehmed 
 Unnaer Straße 48,58706 Menden 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 28.05.2019, 060308040 SB 89 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 19.06.2019 
i. A.                                                                         
gez. 
Blaß 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Michelle Kuhn) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal - AöR, JBC.46, Zimmer: 233 
 Hans-Dietrich-Genscher-Platz 1, 42283 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Michelle Kuhn 
 Deweerthstr. 116, 42107 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 27.05.2019, 39148BG0723529 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder einer Frist, dessen Versäumnis Rechts-
nachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 19.06.2019 
i. A. 
gez. 
Meyer 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Georgios Raftopoulos) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-393 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Georgios Raftopoulos 
 Neanderstraße 65,40822 Mettmann 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 07.05.2019, 003127929 SB 92 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 19.06.2019 
i. A.                                                                         
gez. 
Reinertz 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Georgios Raftopoulos) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-393 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Georgios Raftopoulos 
 Neanderstraße 65,40822 Mettmann 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 07.05.2019, 003128124 SB 95 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 19.06.2019 
i. A.                                                                         
gez. 
Reinertz 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Georgios Raftopoulos) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-388 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Georgios Raftopoulos 
 Neanderstraße 65,40822 Mettmann 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 16.05.2019, 003129872 SB 94 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 19.06.2019 
i. A.                                                                         
gez. 
Reinertz 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Georgios Raftopoulos) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-388 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Georgios Raftopoulos 
 Neanderstraße 65,40822 Mettmann 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 16.05.2019, 003130503 SB 94 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 19.06.2019 
i. A.                                                                         
gez. 
Reinertz 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Yusein Mustafa) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-393 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Yusein Mustafa 
 Albrechtstr 25,42105 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 07.05.2019, 011619028 SB 92 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 19.06.2019 
i. A.                                                                         
gez. 
Reinertz 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Giorgos Papadopoulos) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-393 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Giorgos Papadopoulos 
 Hohenstein 150,42283 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 28.05.2019, 060307939 SB 95 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 19.06.2019 
i. A.                                                                         
gez. 
Malewski 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Roberto Bruno) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-384 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Roberto Bruno 
 Lothringer Str 37   4. Og,42107 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 21.05.2019, 003132519 SB 87 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 19.06.2019 
i. A.                                                                         
gez. 
Thiesler 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Frau Mürüvet Parlak) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-389 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Frau Mürüvet Parlak 
 Ronsdorfer Str 71,42119 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 21.05.2019, 060307602 SB 73 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 19.06.2019 
i. A.                                                                         
gez. 
Vandrey 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Youssef Mazeh) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-389 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Youssef Mazeh 
 Westring 98,42329 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 23.05.2019, 003137262 SB 90 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 19.06.2019 
i. A.                                                                         
gez. 
Vandrey 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Karsten Oertmann) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-389 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Karsten Oertmann 
 Brüderstraße 24,42105 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 29.04.2019, 060306266 SB 90 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 19.06.2019 
i. A.                                                                         
gez. 
Vandrey 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Giorgos Papadopoulos) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-389 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Giorgos Papadopoulos 
 Hohenstein 150,42283 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 03.06.2019, 060308352 SB 90 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 19.06.2019 
i. A.                                                                         
gez. 
Vandrey 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Frau Anke Haini) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-389 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Frau Anke Haini 
 Eschenstr 88,42283 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 23.05.2019, 002295559 SB 73 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 19.06.2019 
i. A.                                                                         
gez. 
Vandrey 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Mousa Mohammad Mousa Abuobead) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-385 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Mousa Mohammad Mousa Abuobead 
 Normannenstr 50,42277 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 14.05.2019, 003127499 SB 77 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 19.06.2019 
i. A.                                                                         
gez. 
Perlich 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Oliver Schnur) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-385 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Oliver Schnur 
 Rheinstr 60E,42117 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 28.05.2019, 002295848 SB 89 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 19.06.2019 
i. A.                                                                         
gez. 
Perlich 
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Der Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal 

Johannes‐Rau‐Platz 1 

42275 Wuppertal 

 

Redaktion, Vertrieb und Abonnementsbestellung 

Rechtsamt 

Rathaus 

Johannes‐Rau‐Platz 1 

42275 Wuppertal 

Telefon   0202 563 6450 

E‐Mail  bekanntmachungen@stadt.wuppertal.de 
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www.wuppertal.de/bekanntmachungen 

 

Der Stadtbote – Amtsblatt der Stadt Wuppertal – erscheint bei Bedarf ‐ in der Regel alle 

2 Wochen. Einzelexemplare sind zum Preis von 2,00 EURO (einschließlich MwSt.) erhält‐

lich im 

Rathaus Barmen 

Johannes‐Rau‐Platz 1 

42275 Wuppertal 

 

Jahresbezugspreis: 100,00 EURO (einschließlich MwSt. und Postzustellungsgebühr) 
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